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Chronique générale

Finances publiques

Impôts indirects

Im Februar 2015 verabschiedete der Bundesrat die Botschaft zur Teilrevision des
Mehrwertsteuergesetzes (MWSTG), mit der die Regierung insbesondere die
mehrwertsteuerbedingten Wettbewerbsnachteile von inländischen Unternehmen
gegenüber ihren ausländischen Konkurrenten beseitigen will. Nach neuem Recht sollen
ausländische Unternehmen ab dem ersten Franken Umsatz in der Schweiz
steuerpflichtig werden. Zudem sollen Online-Händler, die mit steuerfreien Sendungen
über CHF 100'000 Franken Umsatz pro Jahr erzielen, diese Sendungen ihren Schweizer
Kunden mit der Schweizer Mehrwertsteuer in Rechnung stellen müssen. Neu sollen
überdies kostenpflichtige Online-Ausgaben von Zeitungen und Zeitschriften zum
reduzierten Satz besteuert werden. Dies ist heute bereits bei den gedruckten Ausgaben
der Fall. Des Weiteren plant der Bundesrat Präzisierungen im Bereich der Abzüge bei
Kunstgegenständen, der Steuerpflicht von Gemeinwesen und der Leistungen von
Einrichtungen der Sozialversicherung. Die Regierung ging bei der Verabschiedung der
Botschaft davon aus, dass durch die Vorlage jährlich insgesamt rund CHF 68 Mio.
Mehreinnahmen generiert werden könnten. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 25.02.2015
DAVID ZUMBACH

Anlässlich der Herbstsession 2015 befasste sich der Nationalrat erstmals mit der
Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes (MWSTG), die der Bundesrat im Februar 2015
präsentiert hatte. Die grosse Kammer stimmte in den meisten Punkten mit den
Vorschlägen der Regierung überein. So sollen neu ausländische Unternehmen ab dem
ersten Franken Umsatz in der Schweiz steuerpflichtig werden, sofern sie nicht
nachweisen, dass sie weltweit weniger als CHF 100'000 Umsatz erwirtschaften. Davon
betroffen sind auch Online-Händler, die bis anhin von Steuerfreibeträgen profitierten.
Auch die Ersetzung der fiktiven Vorsteuer auf Kunstgegenständen, Antiquitäten und
Sammlerstücken durch eine Margensteuer wurde vom Nationalrat nicht infrage gestellt.
Auf Widerstand stiess hingegen der mit 13 zu 11 Stimmen von der vorberatenden
Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-NR) nur knapp unterstützte Vorschlag
des Bundesrates, Take-Away-Leistungen nur dann unter den reduzierten Steuersatz
fallen zu lassen, wenn das Unternehmen sie von gastgewerblichen Leistungen
unterscheiden kann. Eine Minderheit Amstutz (svp, BE) störte sich daran, dass es so
"allein auf formelle Kriterien gestützt" zu einer Überbesteuerung kommen könnte. Trotz
der Unterstützung von SVP und FDP unterlag der Minderheits-Vorstoss, der bei
geltendem Recht bleiben wollte, mit 72 zu 97 Stimmen bei 3 Enthaltungen. Die grosse
Kammer schuf indes in einigen anderen Bereichen Differenzen zum bundesrätlichen
Gesetzesvorschlag. Die Verlängerung der absoluten Verjährungsfrist von 10 auf 15 Jahre
wurde auf Anraten der WAK-NR mit 122 zu 49 Stimmen bei 2 Enthaltungen verworfen.
Das von links ins Feld geführte Argument, wonach eine längere Verjährungsfrist zu
einem vermehrt konsensuellen Verfahren und damit zu einer Entlastung der
Rechtsprechung führen würde, vermochte ausserhalb der eigenen Reihen kaum zu
überzeugen. In der Frage der Besteuerung von Parkplätzen von Gemeinden sprach sich
der Nationalrat mit 151 zu 21 Stimmen bei 6 Enthaltungen für die Beibehaltung der
bisherigen Regelung aus und folgte damit der WAK-NR. Eine Minderheit Maier (glp, ZH),
die wie der Bundesrat zur Vereinfachung der Besteuerung die Unterscheidung zwischen
Parkplätzen im Gemeingebrauch und allen weiteren Parkplätzen nicht mehr zulassen
wollte, stiess mit einer Ausnahme ausschliesslich bei Grünen und Grünliberalen auf
Zustimmung. Unbestrittenen waren indes die von der WAK-NR vorgeschlagene
Ergänzung, dass neben kostenpflichtigen Online-Ausgaben von Zeitungen und
Zeitschriften auch E-Books mit dem reduzierten Satz besteuert werden, und die von
der Kommission vorgenommene Präzisierung der Definition zur Steuerbefreiung von
Spenden und Gönnerbeiträgen, die nur dann zur Anwendung kommt, wenn ein
gemeinnütziges Unternehmen wie die Rega seinen Gönnerinnen und Gönnern mitteilt,
dass auf allfällige Vorteile kein Anspruch besteht. 2

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 24.09.2015
DAVID ZUMBACH
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Im März 2016 behandelte der Ständerat erstmals die Teilrevision des
Mehrwertsteuergesetzes (MWSTG), die vom Bundesrat im Februar 2015 präsentiert
worden war. Wie der Nationalrat zuvor, sprach sich auch der Ständerat dafür aus, dass
ausländische Unternehmen neu ab dem ersten Franken Umsatz in der Schweiz
steuerpflichtig werden, sofern sie nicht nachweisen, dass sie weltweit weniger als CHF
100'000 Umsatz erwirtschaften. Davon betroffen sind auch Online-Händler, die bis
anhin von Steuerfreibeträgen profitierten. Damit war das Kernanliegen der Revision, die
Beseitigung des herrschenden Wettbewerbsnachteils von Schweizer Unternehmen bei
der Mehrwertsteuer, im Trockenen. Der Bundesrat geht davon aus, dass für die
Umsetzung gegen 40 neue Stellen geschaffen werden müssen, diese aber jährlich gegen
CHF 40 Mio. in die Bundeskassen spülen werden. Einigkeit herrschte auch bei der vom
Bundesrat vorgeschlagenen Einführung einer Margenbesteuerung auf
Kunstgegenständen und Antiquitäten, die den Abzug einer fiktiven Vorsteuer ersetzt
und jährlich gegen CHF 30 Mio. Einnahmen generieren soll. Zudem sprach sich die
kleine Kammer dafür aus, dass elektronische Zeitungen, Zeitschriften und Bücher zum
reduzierten Satz von 2,5% besteuert werden. Die E-Books waren auf Vorschlag der
nationalrätlichen Wirtschaftskommission (WAK-NR) in die Revision aufgenommen
worden. Überdies segnete der Ständerat auch die von der WAK-NR angeregte
Präzisierung der Definition zur Steuerbefreiung von Spenden und Gönnerbeiträgen ab.
Diese werden künftig nur noch dann von der Mehrwertsteuer befreit, wenn ein
gemeinnütziges Unternehmen, wie beispielsweise die Rega, seinen Gönnerinnen und
Gönnern mitteilt, dass auf allfällige Vorteile kein Anspruch besteht. Umstritten war die
Frage, wann das Recht, eine Steuerforderung festzusetzen, verjähren soll. Die vom
Bundesrat vorgeschlagene Erhöhung von 10 auf 15 Jahre war im Nationalrat deutlich
abgelehnt worden. Wie bereits zuvor in der grossen Kammer formierte sich auch im
Ständerat eine linke Minderheit, die den Regierungsvorschlag unterstütze, jedoch
abermals unterlag – mit 14 zu 29 Stimmen. Die kleine Kammer wich ihrerseits in anderen
Punkten vom Entwurf des Nationalrats ab. Dem Vorschlag ihrer Wirtschaftskommission
(WAK-SR), auf die neue geräteunabhängige Radio- und Fernsehabgabe keine
Mehrwertsteuer zu erheben, folgte sie stillschweigend. Dies tat sie auch im Falle eines
Antrags Hegglin (cvp, ZG), der Leistungen innerhalb von und zwischen Gemeinden, die
gesetzliche Aufgaben betreffen, von der Mehrwertsteuerpflicht befreien möchte.
Finanzminister Maurer unterstützte den Antrag, da die Differenz Gelegenheit biete, die
Frage noch einmal vertiefter zu prüfen. 3

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 03.03.2016
DAVID ZUMBACH

In der Sommersession 2016 ging die Beratung der Teilrevision des
Mehrwertsteuergesetzes in die zweite Parlamentsrunde. In der ersten Lesung hatten
National- und Ständerat die Stossrichtung der Teilrevision gutgeheissen, waren sich
aber nicht in allen Punkten einig geworden. Dies änderte sich auch in der zweiten
Lesung nicht. Grund dafür war die knappe Annahme (93 zu 90 Stimmen bei 5
Enthaltungen) zweier gleichlautender Einzelanträge Aeschi (svp, ZG) und Bigler (fdp, ZH)
im Nationalrat, die eine Praxisänderung beim Vorsteuerabzug forderten und diesen
auch bei Leistungen gewähren wollten, die von der Mehrwertsteuer ausgenommen sind.
Dadurch könnten beispielsweise Bauherren die Vorsteuer geltend machen und müssten
diese erst beim Verkauf oder der Vermietung des Wohnhauses wieder zurückzahlen.
Finanzminister Maurer fand wenig Gefallen an diesem Vorschlag, da der Staat dadurch
"eine Art Bank" spielen müsse. Die einmaligen Mindereinnahmen schätzte Maurer auf
rund CHF 1 Mrd. Für den Antrag hatten im Nationalrat SVP, FDP und BDP gestimmt.
Ohne Chance blieb dieser Anpassungsvorschlag dafür im Ständerat. Auf Anraten ihrer
Wirtschaftskommission (WAK-SR) stellte sich die kleine Kammer oppositionslos auf die
Seite des Bundesrates. Dafür schloss sich die kleine Kammer bei der Frage über die
Besteuerung von Subventionen und Leistungen zwischen Gemeinwesen und im Bereich
der steuerfreien Grundstückkäufe dem Nationalrat an. Erstere sei, so
Kommissionssprecher Schmid (fdp, GR), noch nicht entscheidungsreif und bei
Letzterem könne die bisherige Praxis bestätigt werden, auch wenn man sie nicht
festschreibe. 4

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 14.06.2016
DAVID ZUMBACH

Die Beratungen zur Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes (MWSTG), die der
Bundesrat den beiden Räten im Vorjahr vorgelegt hatte, gipfelten in der Herbstsession
2016 in einer Einigungskonferenz. Zwar waren sich National- und Ständerat bereits in
der ersten Lesung einig geworden, dass die Stossrichtung der Teilrevision, die im Kern
eine Beseitigung des herrschenden Wettbewerbsnachteils von Schweizer Unternehmen
bei der Mehrwertsteuer gegenüber ausländischen Konkurrenten enthält, stimmt. Bei
der Frage, wie weit beim Bauen die Möglichkeit für einen Vorsteuerabzug offen sein

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 30.09.2016
DAVID ZUMBACH
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soll, konnten sie sich jedoch in drei Beratungsrunden nicht einigen. Ständerat und
Bundesrat wollten die gängige Praxis, nach der beim Bau von Wohnimmobilien keine
Vorsteuer geltend gemacht werden kann, im Gesetz festschreiben. Der Nationalrat hielt
seinerseits in der dritten Beratungsrunde mit 98 zu 92 Stimmen an seiner Version fest,
einen Vorsteuerabzug bei Wohnraum ermöglichen zu wollen, auch wenn dieser nach
Abschluss des Baus an die Steuerverwaltung zurückbezahlt werden muss. Die knappe
Mehrheit setzte sich aus SVP, FDP und BDP zusammen. Finanzminister Maurer hatte
auch in der dritten nationalrätlichen Beratungsrunde vergebens darauf hingewiesen,
dass dies zu Ausfällen von gegen CHF 1 Mrd. im Jahr 2018 führen würde. Die unterlegene
Minderheit Birrer-Heimo (sp, LU) sprach ihrerseits von "Baufinanzierung" durch den
Bund. Die Einigungskonferenz schlug ihrerseits dann wenig überraschend die Version
von Bundes- und Ständerat vor, welcher der Nationalrat dann doch noch oppositionslos
folgte, um die Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes nicht zu gefährden. Damit war
die MWSTG-Teilrevision nach etwas mehr als eineinhalb Jahren unter Dach und Fach. 5

Nachdem am 19. Januar 2017 die Referendumsfrist zur Teilrevision des
Mehrwertsteuergesetzes abgelaufen war, entschied der Bundesrat, dass die revidierte
Fassung per 1. Januar 2018 in Kraft treten soll. Somit werden alle in der Schweiz
ansässigen Unternehmen sowie Unternehmen mit mindestens CHF 100‘000
Jahresumsatz, die Leistungen in der Schweiz erbringen, ab dem 1. Januar 2018
obligatorisch mehrwertsteuerpflichtig. Erst ab 1. Januar 2019 erlangt die
Versandhandelsregelung (Art. 7 Abs. 3 Bst. b revMWSTG) Gültigkeit. Sie besagt, dass neu
alle Unternehmen und Personen, welche von der Einfuhrsteuer befreite
Kleinsendungen – also Waren, deren Einfuhrsteuer weniger als CHF 5 beträgt – im Wert
von mindestens CHF 100‘000 pro Jahr in die Schweiz schicken, in der Schweiz
mehrwertsteuerpflichtig sind. 6

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 02.06.2017
ANJA HEIDELBERGER

1) BBl 2015, S. 2615 ff.; Medienmitteilung Bundesrat vom 25.05.15
2) AB NR, 2015, S. 1810 ff.; Medienmitteilung WAK-NR vom 13.5.15
3) AB SR, 2016, S. 63 ff.; Medienmitteilung WAK-SR vom 17.2.16
4) AB NR, 2016, S. 1037 ff.; AB SR, 2016, S. 530
5) AB NR, 2016, S. 1407 ff.; AB NR, 2016, S. 1735; AB SR, 2016, S. 720 ff.; AB SR, 2016, S. 871
6) Medienmitteilung des Bundesrates vom 02.06.2017
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